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Berlin, 07. März 2007 
 
GdP zum Umgang mit Sexualstraftätern: 
Wiedereinführung des Prangers 
ist falscher Weg 
 

Berlin. Ein öffentliches „An-den-Pranger-stellen“ von Sexual-
straftätern in für jeden zugänglichen Datenbanken lehnt die 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) ab. Der Vorschlag von 
Sachsens Innenminister Dr. Albrecht Buttolo stelle, so der 
GdP-Bundesvorsitzende Konrad Freiberg, einen eklatanten 
Verstoß gegen die Verfassung dar. Freiberg: „Es ist unstrei-
tig, dass es im Umgang mit Sexualstraftätern schwerwiegen-
de Defizite gibt. Alle strafprozessualen Bestimmungen und 
Strafvollzugsmaßnahmen gehören auf den Prüfstand. Hier 
gilt es zunächst für allen beteiligten Behörden ihre Hausauf-
gaben zu erledigen.“ Als eine Verbesserungsmöglichkeit 
sieht der Gewerkschaftsvorsitzende eine straffere Anwen-
dung der Sicherungsverwahrung an. Bei unsicheren Progno-
sen hinsichtlich der Rückfallgefahr müsse hier die Entschei-
dung zugunsten der Sicherheit fallen. Auch die Regelungslü-
cke in den neuen Ländern bei der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung müsse unverzüglich geschlossen werden. 
Freiberg mahnte an, den behördeninternen Datentransfer 
zwischen Melde- und Strafverfolgungsbehörden zu optimie-
ren. Es dürfe nicht sein, dass bei einem Umzug, ein Sexual-
straftäter ins melderechtliche Nirwana entschwindet.  
Probleme sieht Freiberg zudem in der personellen Ausstat-
tung im Strafvollzug. Es fehle an qualifizierten Justizvoll-
zugsbeamten wie auch an medizinisch-therapeutischem Per-
sonal. Eine Erfolg versprechende Resozialisierung oder gar 
Therapie sei unter diesen Rahmenumständen immer weniger 
zu gewährleisten. 
Die von Dr. Buttolo geforderte Ausweitung der DNA-Datei 
hält Freiberg für zu weitgehend. „Die Gewerkschaft der Poli-
zei fordert seit langem, dass die DNA-Analyse wie eine er-
kennungsdienstliche Maßnahme gehandhabt werden soll. 
Unter klaren strafprozessualen Voraussetzungen wird hier 
entschieden, in welchen Fällen eine DNA-Probe genommen 
werden darf.“ 


